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Bundesgesetz, mit dem das Bundeshaushaltsgesetz 2013, das Bundesfinanzierungsgesetz, 
das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, das 
Bauern-Sozialversicherungsgesetz, das Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz 
und das Notarversicherungsgesetz zur risikoaversen Ausrichtung öffentlicher Finanzge
barung geändert wird 

Sehr geehrte Frau Dr. Janik, 

die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) bedankt sich für die Übermittlung des Gesetzesent
wurfs und gibt nachfolgende Stellungnahme ab. 

Aus Sicht der WKÖ ist der Gesetzesentwurf grundsätzlich ein begrüßenswerter, weiterer Schritt, 
um Spekulationsverlusten mit öffentlichen Geldern entgegenzuwirken. 

Die Änderungen des § 446 ASVG (bzw. in den entsprechenden Parallelbestimmungen wie § 78 
Abs. 1 NVG, § 218 GSVG, 2. Satz) erachten wir jedoch als kritisch: Die Formulierung "grundsätz
lich zinsbringend anzulegen" wurde zu "zinsbringend anzulegen" geändert. Gerade im Hinblick 
auf die derzeitige Situation am Geld- und Finanzmarkt ist nicht auszuschließen, dass bei kurzen 
Veranlagungen Negativzinsen zu zahlen sind. Aus diesem Grund regen wir an, den Begriff "grund
sätzlich" beizubehalten. 

Wir ersuchen um Berücksichtigung unserer Anmerkungen. 

Dr. Christoph Leitl 
Präsident 

Freundliche Grüße 

Dr. Herwig Höllinger 
Generalsekretär-Stv. 
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